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50. Verordnung: Festlegung und Einteilung des Nationalparkgebietes (Wiener Nationalparkverordnung) 

50. 
Verordnung der Wiener Landesregierung betreffend die Festlegung und Einteilung des 

Nationalparkgebietes (Wiener Nationalparkverordnung) 
Auf Grund der§§ 4 Abs. 1.sowie 5 Abs. 2 und 8 des Wiener Nationalparkgesetzes, LGBI. für Wien 

Nr. 37 /1996, wird verordnet: .,. § 1. Die in dem eine Anlage zu dieser Verordnung bildenden Plan mit einer ununterbrochenen roten /, 
Linie umgrenzten Bereiche werden zum Nationalparkgebiet erklärt. 

§ 2. (1) Die in dem eine Anlage zu dieser Verordnung bildenden Plan durch dunkle Grünfärbung 
ausgewiesenen Flächen werden zu Naturzonen erklärt. 

(2) Die in dem eine Anlage zu dieser Verordnung bildenden Plan durch helle Grünfärbung ausge
wiesenen Flächen werden zu Naturzonen mit Managementmaßnahmen erklärt. 

§ 3. (1) Die in dem eine Anlage zu dieser Verordnung bildenden Plan durch Blaufärbung ausgewie
senen Flächen werden zu Außenzonen - Sonderbereich Schiffahrtsrinne erklärt. Diese Flächen dienen der 
Ausübung der Schiffahrt sowie der hierfür erforderlichen Erhaltungs- und Ausbaumaßnahmen. 

(2) Die in dem eine Anlage zu dieser Verordnung bildenden Plan durch Braunfä rbung ausgewiese
nen Flächen werden zu Außenzonen - Sonderbereich Ackerflächen erklärt. Diese Flächen dienen der 
Ausübung ökologischen Landbaus gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des 
Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel, AB I. Nr. L 198 vom 22. Juli 199 1 in der Fassung der 
Verordnung (EG) Nr. 418/96 der Kommission vom 7. März 1996, ABI. Nr. L 59 vom 8. März 1996. 

(3) Die in dem eine Anlage zu dieser Verordnung bildenden Plan durch Gelbfärbung ausgewiesenen 
Flächen werden zu Außenzonen - Sonderbereich Grundwasserwerk erklärt. Diese Flächen dienen der 
Sammlung des Grundwassers für Zwecke der Trinkwasserversorgung sowie der hiezu erforderlichen 
Betriebsführung. 

§ 4. (1) Die in dem eine Anlage zu dieser Verordnung bildenden Plan durch Graufä rbung ausgewie
senen Flächen werden zu Außenzonen - Verwaltungszonen erklärt. 

(2) Von diesen Flächen dient 
1. die Außenzone-Verwaltungszone I der Schaffung von Freilandeinrichtungen zur Besucherinfor

mation, 
2. die Außenzone-Verwaltungszone Il der Verpflegung der Besucher durch Betrieb eines Imbißstan

des, 
3. die Außenzone-Verwaltungszone m dem Betrieb von technischen Versorgungseinrichtungen zur 

Betreuung und Ausgestaltung des Nationalparkgebi etes sowie der Unterbringung von mit Aufga
ben der Nationalparkverwaltung betrau ten Organen, 

4. die Außenzone-Verwaltungszone IV der Nutzung als Parkplatz und Lagerwiese für Besucher und 
5. die Außenzone-Verwaltungszone V der Lagerung von Holz und Geräten sowie als Stützpunkt für 

die mit Aufgaben der Nationalparkverwaltung betrauten Organe. 

§ 5. Diese Verordmmg tiitt mit 1. Oktober 1996 in Kraft. 
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Kartographie: MA 41 - Stadtvermessung 
Quelle : MA 22 - Umweltschutz 
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Naturzonen 

Naturzonen mit Managementmaßnahmen 

Außenzonen - Sonderbereich Schiffahrtsrinne 

Außenzonen - Sonderbereich Ackerflächen 

Außenzonen - Sonderbereich Grundwasserwerk 

Außenzonen - Verwaltungszonen (1 bis V) 

Nationalparkgrenze 
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